
BERLIN AKTUELL 
Newsletter von Sabine Dittmar, MdB 

Sabine Dittmar, MdB - Platz der Republik 1 – 11011 Berlin – sabine.dittmar@bundestag.de – Tel. 030 / 227-71810    
www.sabine-dittmar.com 

1 

  
 

Berlin, 7. Juni 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser Ausgabe:     

TOP-THEMA             3 

FINANZSPOLITIK  4 

AUSBILDUNG             5 

GESUNDHEITSPOLITIK  6 

VERBRAUCHERSCHUTZ             8 

VERTEIDIGUNGSPOLITIK  9 

GEDENKEN             11 

MEDIENPOLITIK             12 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 
 

seit vergangenem Sonntag ist in unserer Partei sowie der 

Fraktion Einiges geschehen. Meine Woche war aufgrund dessen 

von zahlreichen Sondersitzungen geprägt. Ich respektiere 

Andrea Nahles Entscheidung und hoffe, dass nun alle verstehen, 

dass wir an einem Strang ziehen müssen. Mit Rolf Mützenich 

haben wir einen kommissarischen Fraktionsvorsitzenden mit 

langjähriger parlamentarischer Erfahrung gefunden, der es 

bereits jetzt geschafft hat, die Wogen zu glätten und die 

Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen.  

Das Maßnahmenpaket der Regierungskoalition im Bereich Asyl 

und Migration stand diese Woche im Fokus der Öffentlichkeit 

und einige E-Mails erreichten mich diesbezüglich. Ich hatte mich 

in den letzten Tagen selbstverständlich mit den verschiedenen 

Gesetzesentwürfen im Detail beschäftigt und konnte letzten 

Endes mit gutem Gewissen den Regelungen zustimmen. Nach 

über 20 Jahren hat Deutschland nun ein modernes 

Einwanderungsgesetz für Fachkräfte. Zugleich wird mit dem 

Geordnete-Rückkehrgesetz der Umgang mit ausreisepflichtigen 

Personen besser geregelt. 

Das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung 

(GASV) wurde abschließend beraten und das nächste Vorhaben 

ist bereits in erster Lesung behandelt worden. Hierbei geht es um 

die Reform der Hebammenausbildung. 

Außerdem hatte ich spannende Gespräche mit interessanten 

Sachverständigen zu der geplanten  Widerspruchslösung bei der 

Organspende und der Fortpflanzungsmedizin.  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Pfingst-

wochenende. 

 

Ihre    
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Statement 
der Woche 
 
 

„Ein Meilenstein in der 

Migrationspolitik.“ 

Eva Högel, stellvertretende SPD- Fraktionsvorsit-

zende, bezüglich des Einwanderungsgesetzes, 

welches die SPD seit über 20 Jahren forderte. 

 
Highlights 

der nächsten Wochen 

 

Wann Wo Was 

 
 
Do . ,  
13 .0 6.  
b i s  
Sa . ,  
15 .0 6.  

 
Uhr-
ze i ten  
ent -
nehmen 
S ie  b i t te  
der  
Websi te   
 

 
 
 
Rat ha us pl atz  
Bad K i s s i n ge n  

Das  B un d es ta gs mob i l  
zu  Ga st  i n  Ba d 
K i ss in g e n  
 

Mög l ic hk e it  mi t  m ir  
in s  G es pr äc h zu  
komme n  g ib t  e s  am  
Don n er sta g von 
15.0 0  U h r  b i s  16.3 0  
Uh r  

 
D i . ,  
18 .0 6.  

19.0 0  
Uh r-  
21.0 0  
Uh r  
 

 
St ad tsc h los s  
L ich te nf el s  

„He ra u sfor d er u ng 
Pf l eg e “  –  zu sa mm en  
mit  d em 
Ab g eor d ne te n 
An d re as  Sc hwa rz  

Informations- und Diskussi-
onsveranstaltung zur dop-
pelten Widerspruchslösung 
bei der Organspende mit 
Jens Spahn, Georg Nüsslein, 
Petra Sitte und Sabine Ditt-
mar am 6. Juni 2019. 

Bild: Büro Dittmar 

 

 

 

 

 

Teilnahme am Podiumsge-
spräch zur Fortpflanzungs-
medizin der Deutschen Aka-
demie der Naturforscher Le-
opoldina am 4. Juni 2019. 

Bild: Leopoldina 
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TOP-THEMA 

DEUTSCHLAND HAT 
EIN MODERNES 
EINWANDERUNGS-
GESETZ 

 
Die SPD-Fraktion hat mehr als 20 Jahre 

darum gekämpft, die Union war immer 

dagegen, doch jetzt ist es da: Deutsch-

land hat ein Fachkräfteeinwanderungs-

gesetz. Das hat der Bundestag am Frei-

tag mit den Stimmen der SPD-Fraktion 

und der Union verabschiedet. 

 

Damit wird erstmals die Einwanderung in 

den Arbeitsmarkt nicht nur für Hochqua-

lifizierte, sondern auch für alle Fach-

kräfte mit Berufsausbildung geöffnet und 

effektiv gesteuert. Denn klar ist: Zusätzli-

che Fachkräfte sind ein Fundament für 

unseren künftigen wirtschaftlichen Erfolg 

und garantieren so soziale Sicherheit für 

alle in Deutschland. 

 

Die Koalition schafft nun klare Regeln, 

wer aus Drittstaaten (Staaten, die nicht 

zum europäischen Wirtschaftsraum ge-

hören) kommen kann, und wer bleiben 

darf. 

 

In vielen Branchen und Regionen gibt es 

Vollbeschäftigung, und schon jetzt sind 

1,6 Millionen Stellen längerfristig unbe-

setzt – Tendenz steigend. Service- und 

Versorgungsdienstleistungen, etwa in 

der Pflege, Medizin und Handwerk, wer-

den vor allem auf dem Land ein immer 

knapperes Gut. Deutschland braucht zu-

sätzliche Fachkräfte. 

 

Für die SPD-Fraktion steht deshalb die 

gute Aus- und Weiterbildung der Be-

schäftigten in Deutschland an erster 

Stelle. Dafür hat sie bereits das Qualifi-

zierungschancengesetz auf den Weg ge-

bracht, das die Weiterbildung von Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern im 

Strukturwandel (Kohleausstiegsregio-

nen) fördert und setzt sich für die richti-

gen Rahmenbedingungen ein, zum Bei-

spiel die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie oder die Eröffnung neuer Perspek-

tiven für Langzeitarbeitslose. 

 

Öffnung des Arbeitsmarktes 

 
Wegen der alternden Gesellschaft wer-

den diese Maßnahmen allerdings nicht 

ausreichen. Aus diesem Grund öffnet die 

Koalition den deutschen Arbeitsmarkt 

erstmals vollständig auch für Menschen 

mit einer Berufsausbildung aus Drittstaa-

ten. Wer ein konkretes Jobangebot hat 

und eine Qualifikation besitzt, die ihn zur 

Ausübung dieser Beschäftigung befä-

higt, kann zukünftig langfristig in 

Deutschland bleiben. Die bislang not-

wendige Vorrangprüfung (gibt es bevor-

rechtigte Bewerber für eine Beschäfti-

gung auf dem Arbeitsmarkt, etwa Deut-

sche, EU-Bürger oder Personen, die 

eine Niederlassungs- bzw. Aufenthalts-

erlaubnis haben?) fällt weg, kann aber 

bei Verschlechterung der Arbeitsmarkt-

lage wieder eingeführt werden. 

 

Mit dem nun beschlossenen Gesetzent-

wurf wird es künftig Fachkräften aus dem 

außereuropäischen Ausland erleichtert, 

eine Arbeit in Deutschland zu finden. 

Hindernisse bei der Anerkennung aus-

ländischer Berufsqualifikationen sollen 

abgebaut werden. Zum Beispiel soll der 

Aufenthalt zur Nachqualifizierung und 

Anerkennung einer im Ausland erworbe-

nen Ausbildung jetzt schon möglich sein, 

wenn bereits ein Beschäftigungsverhält-

nis besteht und nur noch geringe, insbe-

sondere berufspraktische Teile zur Aner-

kennung fehlen. 

 

Die Erwerbszuwanderung wird außer-

dem effizienter gestaltet, indem die Län-

der mindestens eine zentrale Ausländer-

behörde je Land einrichten sollen. Arbeit-

geber sollen dort die Möglichkeit haben, 

ein „beschleunigten Fachkräfteverfah-

ren“ zu nutzen, dass das bisher aufwän-

dige Visa-Verfahren deutlich verkürzt. 

 

So baut die SPD-Fraktion Hürden ab, da-

mit die dringend benötigten Fachkräfte 

schneller einreisen können und somit 

auch schnell die Chance bekommen, 
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sich ein Leben in unserer Gemeinschaft 

aufbauen zu können. 

 

Arbeitsplatzsuche auch in 

Deutschland 

 
Die Arbeitsplatzsuche vor Ort stand bis-

her nur Akademikern offen. Jetzt sollen 

auch Fachkräfte mit abgeschlossener 

Berufsausbildung für bis zu sechs Mo-

nate einen Aufenthalt zur Arbeitsplatzsu-

che erhalten – solange sie über eine an-

erkannte Qualifikation, ausreichende 

Deutschkenntnisse und einen gesicher-

ten Lebensunterhalt verfügen. Während 

dieser Zeit kann auch eine Probearbeit 

bis zu zehn Wochenstunden, etwa in 

Form eines Praktikums, ausgeübt wer-

den. 

 

Darüber hinaus schafft das Gesetz die 

Möglichkeit, auch zur Suche eines Aus-

bildungsplatzes nach Deutschland zu 

kommen. Voraussetzungen sind hier ne-

ben der vollständigen Lebensunterhalts-

sicherung gute deutsche Sprachkennt-

nisse (Niveau B2), die Nicht-Vollendung 

des 25. Lebensjahres und ein Abschluss, 

der zu einem (Fach-)Hochschulzugang 

in Deutschland oder in demjenigen Staat 

führt, indem der Schulabschluss erwor-

ben wurde. Bei dem letzten Punkt hat die 

SPD-Fraktion in den Verhandlungen 

noch Verbesserungen durchgesetzt. 

Denn jedes Jahr bleiben zehntausende 

Ausbildungsplätze bei uns unbesetzt. 

 

Das Gesetz stellt auch sicher, dass es 

nicht zu Lohndumping kommt. So müs-

sen Bezahlung und Arbeitsbedingungen 

der ausländischen Fachkraft denen ver-

gleichbarer inländischer Arbeitnehmer 

entsprechen. 

 

Fachkräfte, die über 45 Jahre alt sind, 

müssen nachweisen, dass sie über eine 

angemessene Altersvorsorge verfügen. 

Schließlich will die Koalition nicht, dass 

sie bei der Rente auf das Sozialamt an-

gewiesen sind. 

 

Deutschland bekommt jetzt ein moder-

nes Zuwanderungsrecht – ein großer Er-

folg für ein weltoffenes, modernes, wirt-

schaftlich erfolgreiches und sozial stabi-

les Land. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die Koalition will Zuwanderung steuern 

und qualifizierte Fachkräfte für den Ar-

beitsmarkt gewinnen. Deshalb öffnet sie 

den Arbeitsmarkt für alle Fachkräfte aus 

Drittstaaten mit Berufsausbildung. Dafür 

werden Hürden bei der Anerkennung 

von Berufsqualifikationen und der Visa-

Ausstellung abgebaut und neue Möglich-

keiten der Arbeitsplatz- und Ausbil-

dungssuche im Inland geschaffen. End-

lich hat Deutschland ein modernes Fach-

kräfteeinwanderungsgesetz – ein hart er-

kämpfter Erfolg der SPD-

Bundestagsfraktion. 

 

 

BUNDESTAG 
VERABSCHIEDET 
UMFASSENDES 
GESETZESPAKET ZU 
MIGRATION UND 
INTEGRATION 

 
Der Bundestag hat am Freitag die zent-

ralen Weichen für eine humanitäre 

Flüchtlings- und eine moderne Einwan-

derungspolitik gestellt. 

 

In 2./3. Lesung hat das Parlament sieben 

Vorhaben im Bereich Migration und In-

tegration beschlossen. In dem Gesetzes-

paket sind der Entwurf eines Dritten Ge-

setzes zur Änderung des Asylbewerber-

leistungsgesetzes, der Entwurf eines 

Gesetzes zur Entfristung des Integrati-

ons-gesetzes, der Entwurf eines Zweiten 

Datenaustauschverbesserungsgeset-

zes, der Entwurf eines Ausländerbe-

schäftigungsförderungsgesetzes, der 

Entwurf eines Fachkräfteeinwande-

rungsgesetzes, der Entwurf eines Geset-

zes über Duldung bei Ausbildung und 

Beschäftigung und der Entwurf eines 
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Zweiten Gesetzes zur besseren Durch-

setzung der Ausreisepflicht (Geordnete-

Rückkehr-Gesetz) gemeinsam verhan-

delt worden. 

 

Generell gilt: Diejenigen, die Schutz be-

nötigen, bekommen ihn. Ihnen eröffnet 

die Koalition frühzeitig und umfassend 

den Zugang zu Sprach- und Integrations-

kursen und zum Arbeits-markt. So kön-

nen sie Deutsch lernen, arbeiten gehen 

oder eine Ausbildung beginnen. Damit 

ebnen wir ihnen den Weg, ein Teil unse-

rer Gesellschaft zu werden. 

 

Neben dem Fachkräfteeinwanderungs-

gesetz, das auf massiven Druck der 

SPD-Bundestagsfraktion beschlossen 

wurde, und dem so genannten Geord-

nete-Rückkehr-Gesetz sind es vor allem 

folgende Vorhaben, die die Integrations-

politik voranbringen: 

 

Reform des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes 

 
Mit der Reform werden die Leistungen 

des Asylbewerberleistungsgesetzes 

(AsylbLG) für Menschen im Asylverfah-

ren neu berechnet. Damit setzt die Koa-

lition Vorgaben des Bundes-verfas-

sungsgerichts um. Die Bedarfe im 

AsylbLG werden vergleichbar mit der So-

zialhilfe berechnet, legen aber die An-

nahme zugrunde, dass die Leistungsbe-

rechtigten nach dem AsylbLG sich nur 

vorübergehend in Deutschland aufhal-

ten. 

 

Die Bedarfe verringern sich beispiels-

weise bei der Unterbringung in Gemein-

schaftsunterkünften um die Kosten für 

die Wohnungsausstattung. Das wird in 

Zukunft auch für den Bedarf für Strom 

und Wohnungsinstandhaltung gelten, 

sodass der jeweils anzuerkennende Be-

darf entsprechend niedriger ist. 

 

Aber: So sinken zwar die Geldleistungs-

sätze, materiell werden die Leistungen 

allerdings voll erbracht. Ganz wichtig: Mit 

der Anpassung werden Leistungsbe-

rechtigte materiell nicht schlechter ge-

stellt. 

Daneben schafft die Koalition einen Frei-

betrag für Einnahmen aus ehrenamtli-

cher Tätigkeit: Engagiert sich ein Asylsu-

chender ehrenamtlich und bezieht Leis-

tungen nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz, werden Einnahmen aus 

diesem Engagement nicht auf AsylbLG-

Leistungen angerechnet. Ein klares Sig-

nal: Wer sich einbringt in unsere Gesell-

schaft, wird gefördert und belohnt. 

 

Und: Mit der Reform des Asylbewerber-

leistungsgesetzes schließt der Gesetz-

geber eine gravierende Förderlücke: Bis-

her gibt es eine Lücke in der Unterstüt-

zung für studier- und ausbildungswillige 

Asylbewerberinnen, Asylbewerber und 

Geduldete. Nach Ablauf der Aufenthalts-

dauer von 15 Monaten werden die Leis-

tungssätze im AsylbLG so berechnet wie 

in der Sozial-hilfe (Sozialgesetzbuch 

XII). Wer sich in einer Ausbildung befin-

det oder ein Studium absolviert und auf 

finanzielle Unterstützung angewiesen ist, 

muss anstelle von Sozialhilfe eine Aus-

bildungsförderung (Bafög oder Berufs-

ausbildungsbeihilfe) beantragen. 

 

Sie steht allerdings vielen Geflüchteten 

gar nicht offen. So fallen sie in eine „För-

derlücke“, in der keines der Sicherungs-

systeme greift. Diese Lücke führt bislang 

aus finanziellen Gründen häufig zu Stu-

dien- und Ausbildungsabbrüchen. Damit 

wird jetzt Schluss sein. In Zukunft sind 

sie auch nach dem 15. Monat weiter an-

spruchsberechtigt. Von der Neuregelung 

profitieren auch Asylbewerber und Ge-

duldete, die eine berufliche oder weiter-

führende Schule besuchen und als Inlän-

der Schüler-Bafög beziehen würden. 

Das hat die SPD-Fraktion durchgesetzt. 

 

Entfristung des Integrationsge-

setzes 

 
Wesentliche Regelungen des Integrati-

onsgesetzes von 2016 waren befristet 

und würden im Sommer dieses Jahres 

auslaufen – darunter der Wegfall der 

Vorrangprüfung für Geduldete und Ge-

stattete sowie die Wohnsitzregelung. 

Diese Regelungen werden nun entfristet. 

Per Verordnung der Bundesregierung 
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wird die Vorrangprüfung für Geduldete 

und Gestattete dauerhaft ausgesetzt. 

Zudem können sie immer in Leiharbeits-

verhältnissen beschäftigt werden. 

 

Das Parlament hat jetzt ein Gesetz be-

schlossen, mit dem die Wohnsitzrege-

lung entfristet wird. Die Wohnsitzrege-

lung verpflichtet anerkannte Asylbewer-

ber, für drei Jahre ab Anerkennung ihren 

Wohnsitz in dem Land zu nehmen, in das 

sie zur Durchführung ihres Asylverfah-

rens oder im Rahmen ihres Aufnahme-

verfahrens zugewiesen worden sind. 

 

Die Bundesländer können zudem Rege-

lungen zur Binnenverteilung treffen. Die 

Betroffenen unterliegen aber keiner Re-

sidenzpflicht, d. h. sie können sich im ge-

samten Bundesgebiet frei bewegen. 

 

Außerdem greift die Wohnsitzregelung 

nicht bzw. wird wieder aufgehoben bei 

Beschäftigung, Studium oder Ausbil-

dung.  

 

Im Zuge dessen wird auch die ebenfalls 

mit dem Integrationsgesetz eingeführte 

Haftungsbeschränkung der Verpflich-

tungsgeber für den Lebensunterhalt ei-

nes Ausländers auf drei statt fünf Jahre 

für vor dem 6. August 2016 abgegebene 

Verpflichtungserklärungen entfristet. 

Das ist ein wichtiges positives Signal an 

alle, die sich für Asylbewerber engagie-

ren. 

 

Zweites Datenaustauschverbes-

serungsgesetz 

 
Mit dem Datenaustauschverbesserungs-

gesetz wurde 2016 die Grundlage ge-

schaffen, Asyl-und Schutzsuchende so-

wie Ausländerinnen und Ausländer, die 

unerlaubt nach Deutschland einreisen o-

der sich unerlaubt aufhalten, frühzeitig 

zentral zu registrieren sowie die Daten 

den öffentlichen Stellen im Rahmen ihrer 

Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stel-

len. 

Mit dem Zweiten Datenaustauschver-

besserungsgesetz ertüchtigt der Gesetz-

geber nun das Ausländerzentralregister 

(AZR). Alle relevanten Behörden können 

künftig unkomplizierter auf das AZR zu-

greifen. Zum Beispiel erhalten einige 

weitere Behörden die Möglichkeit, Daten 

automatisiert abrufen zu können. Die 

Nutzung der AZR-Nummer wird den öf-

fentlichen Stellen im Datenaustausch un-

tereinander zum Zweck der eindeutigen 

Zuordnung ermöglicht, bis zur Erteilung 

einer Niederlassungserlaubnis oder ei-

ner Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU. 

 

Das AZR soll so genutzt werden können, 

dass die Aufgaben, die nach der Vertei-

lung auf die Länder und Kommunen be-

stehen, besser organisiert und gesteuert 

werden können. Ziel des verbesserten 

Datenaustausches zwischen den Behör-

den ist es auch, Rückführungen und frei-

willige Ausreise effektiver steuern zu 

können. 

 

Wichtig: Verbesserungen hat die SPD-

Fraktion im parlamentarischen Verfahren 

insbesondere an zwei Stellen erreicht: 

Bei der Durchführung erkennungsdienst-

licher Maßnahmen und der Abnahme 

von Fingerabdrücken bei Minderjährigen 

bleibt es zwar auch mit Blick auf die Ent-

wicklung europäischer Regelungen bei 

der Herabsenkung des Alters von 14 auf 

sechs Jahre. Die erkennungsdienstli-

chen Maßnahmen erfolgen aber im Bei-

sein des Jugendamtes und in kindge-

rechter Weise. 

 

Um datenschutzrechtlichen Gesichts-

punkten bei den automatisierten Abruf-

möglichkeiten Rechnung zu tragen, un-

rechtmäßige Abrufe zu verhindern und 

die automatisierten Abrufe besser kon-

trollieren zu können, hat die abrufende 

Stelle in Abstimmung mit der oder dem 

jeweiligen Datenschutzbeauftragten ein 

Berechtigungskonzept vorzusehen. 

 

Ausländerbeschäftigungsförde-

rungsgesetz 

 
Durch das Ausländerbeschäftigungsför-

derungsgesetz schafft die Koalition zu-

nächst eine bessere Ausbildungsförde-

rung für alle Ausländerinnen und Auslän-

der. Bisher ist der Zugang zur Förderung 
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von Berufsausbildung und Berufsausbil-

dungsvorbereitung im Sozialgesetzbuch 

II und Sozialgesetzbuch III deutlich ein-

geschränkt und an Bedingungen, bei-

spielsweise Staats-angehörigkeit, Auf-

enthaltsstatus oder Voraufenthaltszeiten 

geknüpft.  

 

Künftig wird die Förderung von Berufs-

ausbildungsvorbereitung und Berufsaus-

bildung weitgehend unabhängig von auf-

enthaltsrechtlichen Vorgaben geregelt 

und für Ausländerinnen und Ausländer 

deutlich geöffnet. 

 

Des Weiteren können Geflüchteten, bei 

denen ein rechtmäßiger und dauerhafter 

Aufenthalt in Deutschland zu erwarten 

ist, bestimmte Leistungen der aktiven Ar-

beitsförderung (zum Beispiel Maßnah-

men zur Aktivierung und beruflichen Ein-

gliederung, Leistungen aus dem Vermitt-

lungsbudget, Potenzialanalyse) bereits 

im Vorfeld eines Arbeitsmarktzugangs 

gewährt werden. Diese Regelung soll 

entfristet und systematisch in die allge-

meinen Regelungen integriert werden. 

 

Zudem erweitert die Koalition die Mög-

lichkeiten für Gestattete (d. h. im Asylver-

fahren befindliche Menschen) und Ge-

duldete (d. h. zumeist nach abgelehntem 

Asylantrag, aber vorüber-gehender Aus-

setzung der Abschiebung), an Integrati-

ons- und (berufsbezogenen) Sprachkur-

sen teilzunehmen. 

 

Denn für die SPD-Fraktion steht fest: 

Wer auf absehbare Zeit bei uns bleiben 

wird, soll nicht beschäftigungslos und 

passiv sein, sondern die Möglichkeit be-

kommen, unsere Sprache zu lernen, sich 

einzubringen und in unserer Gesellschaft 

und auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

 

Darüber hinaus schafft die Koalition die 

gesetzliche Grundlage dafür, dass das 

Arbeitslosen-geld bei Teilnahme an In-

tegrationskursen und an berufsbezoge-

ner Deutschsprachförderung anders als 

bisher fortgezahlt werden kann. Voraus-

setzung ist, dass die Agentur für Arbeit 

feststellt, dass die Teilnahme für eine 

dauerhafte berufliche Eingliederung not-

wendig ist. Selbstverständlich ist dann 

auch die Teilnahme an diesen Kursen 

verpflichtend. 

 

In den Verhandlungen hat die SPD-

Fraktion hier Verbesserungen für die 

sich bereits in Deutschland befindlichen 

Menschen im Asylverfahren durchge-

setzt. So eröffnet die Koalition den Zu-

gang zu Integrationskursen und zur be-

rufsbezogenen Sprachförderung für alle 

arbeitsmarktnahen Gestatteten, die bis 

zum 1. Juli 2019 eingereist sein werden, 

bereits nach drei Monaten. 

 

Bei Frauen mit Erziehungspflichten ist 

das Kriterium „Arbeitsmarktnähe“ nicht 

erforderlich. Im Gesetzentwurf der Bun-

desregierung war der Zugang erst nach 

neun Monaten vorgesehen. Nach die-

sem Stichtag erhalten allerdings nur 

noch Gestattete mit guter Bleibeperspek-

tive (nach neun Monaten Vorgestat-

tungszeit) oder nur nach positivem Bamf-

Entscheid Zugang. 

 

Zudem erweitert die Koalition den Zu-

gang zur Ausbildungsförderung im Ver-

gleich zum Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung erheblich. Alle Geduldeten und 

Gestatteten, die zum 1. Juli 2019 einge-

reist sein werden, werden bereits nach 

drei Monaten Zugang zur assistierten 

Aus-bildung und zu berufsvorbereiten-

den Bildungsmaßnahmen erhalten. 

Nach diesem Stichtag erhalten Gestat-

tete diesen Zugang wie im Gesetzent-

wurf vorgesehen nach 15 Monaten, Ge-

duldete nach neun Monaten. 

 

Gesetz über Duldung bei Ausbil-

dung und Beschäftigung 

 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes über 

Duldung bei Ausbildung und Beschäfti-

gung bekommen gut integrierte Gedul-

dete, die unsere Sprache sprechen, eine 

Ausbildung machen oder arbeiten, eine 

verlässliche Bleibeperspektive. Wesent-

liche Voraussetzungen der bereits beste-

hen-den Ausbildungsduldung (3+2-Re-

gelung) werden gesetzlich konkretisiert, 

um endlich eine bundeseinheitliche An-

wendungspraxis zu erreichen. 
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Zudem werden in die Ausbildungsdul-

dung staatlich anerkannte Helferausbil-

dungen einbezogen, soweit darauf eine 

qualifizierte Ausbildung in einem Man-

gelberuf folgt. Darüber hinaus werden 

mit der neu geschaffenen Beschäfti-

gungsduldung klare Kriterien für einen 

verlässlichen Status Geduldeter defi-

niert, die durch ihre Erwerbstätigkeit ih-

ren Lebensunterhalt sichern und gut in-

tegriert sind. Mit der dreißigmonatigen 

Beschäftigungsduldung erhalten Arbeit-

geber sowie Geduldete und ihre Familien 

Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. 

 

Auch hier konnten die Sozialdemokratin-

nen und Sozialdemokraten in den Ver-

handlungen wesentliche Verbesserun-

gen zum Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung durchsetzen. 

 

Bisher wäre die Beschäftigungsduldung 

zum 1. Juli 2022 ausgelaufen. Die SPD-

Fraktion hat durchgesetzt, die Geltungs-

dauer bis zum 31. Dezember 2023 zu 

verlängern. Gleichzeitig gibt es einen 

Stichtag: Eine Beschäftigungsduldung 

können alle erhalten, die bis zum 31. Au-

gust 2018 eingereist sein werden und die 

weiteren Voraussetzungen der Beschäf-

tigungsduldung erfüllen (u. a. seit zwölf 

Monaten im Besitz einer Duldung, seit 18 

Monaten eine sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung mit einer regelmäßi-

gen Arbeitszeit von mindestens 35 Stun-

den pro Woche). Durch diese Stichtags-

regelung in Verbindung mit der Verlän-

gerung der Geltungsdauer wird der Kreis 

derjenigen erweitert, die von einer Be-

schäftigungsduldung profi-tieren kön-

nen. 

 

Bei der Ausbildungsduldung haben die 

Sozialdemokraten durchgesetzt, die Vor-

duldungszeit deutlich zu reduzieren. Ge-

duldete können eine Ausbildungsdul-

dung künftig bereits erhalten, wenn sie 

seit drei Monaten im Besitz einer Dul-

dung sind. Im Gesetzentwurf der Bun-

desregierung war das erst nach sechs 

Monaten vorgesehen. Das schafft Si-

cherheit für Geduldete und Unternehmen 

zugleich. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Es 

ist der SPD-Bundestagsfraktion gelun-

gen, mit der Unionsfraktion ein gesetzli-

ches Gesamtpaket zur Migration und In-

tegration zu schnüren, das die richtige 

Balance findet zwischen Humanität und 

Realismus, Idealismus und Pragmatis-

mus, Chancengeben und klaren Regeln. 

Die Sozialdemokratinnen und Sozialde-

mokraten haben sowohl im Kabinett als 

auch in der Fraktion intensiv und hart mit 

dem Koalitionspartner verhandelt. Bei 

den Gesetzesvorhaben konnten sie 

dadurch echte Verbesserungen errei-

chen und wichtige Erfolge erzielen, ins-

besondere beim Ausländerbeschäfti-

gungsförderungsgesetz, dem Fachkräf-

teeinwanderungsgesetz und dem Ge-

setz über Duldung bei Ausbildung und 

Beschäftigung. 

 

KOALITION STÄRKT 
DIE INTEGRATION UND 
ORDNET 
RÜCKFÜHRUNGEN 

 
Die SPD-Fraktion setzt sich dafür ein, die 

Integrationschancen für alle Menschen 

zu stärken, die absehbar längere Zeit bei 

uns sind. Klar ist aber auch: Wer unter 

keinen Umständen ein Bleiberecht hat o-

der über seine Herkunft täuscht, muss 

Deutschland wieder verlassen. 

 

Mit dem Zweiten Gesetz zur besseren 

Durchsetzung der Ausreisepflicht (Ge-

ordnete-Rückkehr-Gesetz), das der Bun-

destag am Freitag in namentlicher Ab-

stimmung beschlossen hat, sollen Aus-

reisepflichtige einfacher danach unter-

schieden werden können, ob sie unver-

schuldet an der Ausreise gehindert sind 

oder ob sie selber die Durchsetzung ihrer 

Ausreise-pflicht verhindern. 

 

Für die SPD-Fraktion ist klar: Diejenigen, 

die Schutz brauchen, bekommen ihn. 

Ihnen eröffnet die Koalition frühzeitig und 

umfassend den Zugang zu Sprach- und 
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Integrationskursen und zum Arbeits-

markt. So können sie Deutsch lernen, ar-

beiten gehen oder eine Ausbildung be-

ginnen. Das ebnet ihnen den Weg, ein 

Teil unserer Gesellschaft zu werden. 

 

Gleichzeitig gilt: Wer nicht als Asylsu-

chender anerkannt wird und unter keinen 

Umständen ein Bleiberecht hat, muss 

unser Land verlassen. Auch das gehört 

zu einer humanitären Flüchtlingspolitik. 

Nur so kann – und nur so wird – die Auf-

nahme Schutzsuchender in der breiten 

Bevölkerung dauerhaft Akzeptanz und 

Anerkennung finden. Deshalb gibt es 

nun gesetzliche Regelungen, um die 

Ausreisepflicht besser durchzusetzen, 

vor allem bei denjenigen, die über ihre 

Identität täuschen und ihre Mitwirkung 

verweigern und damit ihre Ausreise 

schuldhaft verhindern und erschweren. 

Solch Verhalten verstößt gegen gelten-

des Recht. 

 

Maßnahmen bei ungeklärter 

Identität 

 
Derzeit sind rund 235.000 Menschen in 

Deutschland vollziehbar ausreisepflich-

tig. Das bedeutet nicht automatisch, 

dass diese Menschen auch abgescho-

ben werden (können). Denn rund 

180.000 von ihnen besitzen aus ver-

schiedenen Gründen eine Duldung. Das 

heißt: Ihr Aufenthalt ist zwar nicht recht-

mäßig, die Abschiebung allerdings aus-

gesetzt. Das kann verschiedene Gründe 

haben: Die Geduldeten können aus ge-

sundheitlichen Gründen nicht reisefähig 

sein, einer Ausbildung in Deutschland 

nachgehen („3+2-Regelung“) oder in ih-

rem Heimatland von Gewalt, Verfolgung 

und Folter bedroht sein. 

 

Darunter sind aber auch Menschen, die 

nur deshalb nicht abgeschoben werden 

können, weil Pässe fehlen oder ihre 

Identität ungeklärt ist. Diese Abschie-

bungshindernisse sollen mit dem Geord-

nete-Rückkehr-Gesetz beseitigt werden. 

 

Für Personen, die über ihre Identität ge-

täuscht, falsche Angaben gemacht oder 

nicht zu einer zumutbaren Passbeschaf-

fung beigetragen haben wird eine „Dul-

dung für Personen mit ungeklärter Iden-

tität“ eingeführt. 

 

Mit dieser Form der Duldung einher ge-

hen ein Verbot der Erwerbstätigkeit und 

eine Wohnsitzauflage, wie sie das Ge-

setz in solchen Fällen auch heute schon 

teilweise vorsieht. Zudem wird die in die-

sem Status verbrachte Zeit nicht als Dul-

dungszeit angerechnet. 

 

Sobald sich die Betroffenen entscheiden, 

die ‚zumutbaren Handlungen‘ für die 

Passbeschaffung zu erfüllen, wird ihnen 

wieder eine Duldung ohne Zusatz ausge-

stellt. Zudem können Aus-reisepflichtige 

nach Aufforderung der Ausländerbehör-

den durch eine eidesstattliche Versiche-

rung glaubhaft machen, dass sie alle 

Handlungen zur Passbeschaffung vorge-

nommen haben. Damit gelten ihre Pflich-

ten als erfüllt und sie können eine Be-

schäftigungserlaubnis erhalten und von 

Bleiberechtsregelungen profitierten. 

 

Keine Kriminalisierung 

 
Das SPD-geführte Bundesjustizministe-

rium unter Katarina Barley hat hier stark 

verhandelt und im Vergleich zum Ge-

setzentwurf des Innenministeriums we-

sentliche Verbesserungen erreicht. Ins-

besondere wurde verhindert, einen 

neuen Status unterhalb der Duldung 

(„Duldung light“) einzuführen. Helfer-

kreise, NGO und Zivilgesellschaft wer-

den für ihren Einsatz gegen Abschiebun-

gen ausdrücklich nicht kriminalisiert. 

 

Deswegen war die Unionsfraktion mit 

dem Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung massiv unzufrieden. In den Ver-

handlungen hat sie weitreichende Ände-

rungen und Verschärfungen gefordert, 

zum Beispiel eine Ausweitung der Siche-

rungshaft von drei auf sechs Monate o-

der eine Ingewahrsamnahme allein beim 

Überschreiten der Ausreisefrist. Das 

hätte Haftmöglichkeiten massiv ausge-

weitet. Das hat die SPD-Fraktion verhin-

dert und abgewendet. 
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Das Gesetz regelt zudem eine praktikab-

lere Ausgestaltung der Vorschriften zur 

Ausweisung, Abschiebehaft, zum Aus-

reisegewahrsam und zur vorübergehen-

den Unterbringung von Ab-schiebungs-

gefangenen in Hafteinrichtungen. 

 

Räumliche Trennung in Justiz-

vollzugsanstalten 

 
Ganz wichtig: Die Behauptungen, Ab-

schiebegefangene kämen zusammen 

mit Straftätern in den Knast, stimmen 

nicht. Es handelt sich nur darum, dass 

sie auf dem Grundstück der Justizvoll-

zugsanstalt untergebracht werden kön-

nen – sie müssen räumlich getrennt blei-

ben. Außerdem ist das eine an EU-

Vorgaben orientierte Kann-Regelung für 

die Bundesländer, diese müssen das 

nicht umsetzen. Und: Die Regelung ist 

befristet für drei Jahre, bis die Bundes-

länder weitere Abschiebehaftplätze ge-

schaffen haben. 

 

Falls Familien betroffen sind, müssen sie 

getrennt von den übrigen Abschiebungs-

gefangenen untergebracht werden; 

ebenso ist ihnen ein angemessenes Maß 

an Privatsphäre zu gewähr-leisten. Auch 

die Prüfung und Entscheidung, ob eine 

Unterbringung in einer Haftanstalt in ei-

nem konkreten Einzelfall, beispielsweise 

bei vulnerablen Gruppen (Schwangere, 

Ältere, Menschen mit Behinderungen 

etc.), zumutbar beziehungsweise zuläs-

sig ist, muss weiterhin erfolgen. 

 

Künftig wird es möglich sein, Wohnun-

gen zum Zweck der Abschiebung zu be-

treten und zu durchsuchen. In Ländern 

wie Bayern und Baden-Württemberg be-

stehen diese Möglichkeiten bereits jetzt. 

Dafür schafft das verabschiedete Gesetz 

nun eine bundesgesetzliche Grundlage. 

 

Aber: Die Unverletzlichkeit der Wohnung 

ist verfassungsrechtlich geschützt. Des-

wegen hat die SPD-Fraktion durchge-

setzt: Zwischen Betreten und Durchsu-

chen muss strikt getrennt werden. Eine 

Durchsuchung kann und darf es nur mit 

richterlichem Beschluss geben. Die Be-

tretens- und Durchsuchungsrechte sind 

damit auf das verfassungsrechtliche Ma-

ximum begrenzt. 

 

Personen, die wegen Sozialleistungsbe-

trug oder Verstößen gegen das Betäu-

bungsmittelgesetz zu einer Freiheits-

strafe von mindestens einem Jahr verur-

teilt wurden, sollen leichter ausgewiesen 

werden können. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die SPD-Fraktion steht zu den Men-

schen, die für absehbare Zeit bei uns 

sind und sich integrieren wollen. Wer 

aber kein Bleiberecht hat, über seine 

Herkunft täuscht oder Straftaten begeht, 

muss Deutschland wieder verlassen. 

Das Gesetz regelt eine praktikablere 

Ausgestaltung der Vorschriften zur Aus-

weisung, Abschiebehaft, zum Ausreise-

gewahrsam und zur vorübergehenden 

Unterbringung von Abschiebungsgefan-

genen in Hafteinrichtungen. Die SPD-

Fraktion hat viele geplante Verschärfun-

gen von Innenminister Seehofer (CSU) 

dabei verhindert; das Resultat ist ausge-

wogen und an internationalem und euro-

päischem Recht orientiert. 

 

FRAGEN UND 
ANTWORTEN ZUM 
GEORDNETE-
RÜCKKEHR-GESETZ 

 
Am Freitag hat der Deutsche Bundestag 

das so genannte Geordnete-Rückkehr-

Gesetz beschlossen. Das Gesetz findet 

nach Auffassung der SPD-Bundestags-

fraktion die richtige Balance aus humani-

tärem Asylrecht, klaren Regeln und ge-

lingender Integration. 

 

Deutschland gibt denjenigen Schutz, die 

Schutz brauchen. Die Koalition setzt da-

bei nachvollziehbare Regeln, wer blei-

ben kann – und wer nicht. Wer nicht als 

Asylsuchender anerkannt wird und unter 

keinen Umständen ein Bleiberecht hat, 

muss unser Land verlassen. Auch das 
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gehört zu einer humanitären Flüchtlings-

politik. Nur so kann – und nur so wird – 

die Aufnahme Schutzsuchender in der 

breiten Bevölkerung dauerhaft Akzep-

tanz und Anerkennung finden. 

 

In den letzten Tagen haben verschie-

dene gesellschaftliche Gruppen sich kri-

tisch zu dem neuen Gesetz geäußert. 

Hier gibt es Antworten zu den wichtigs-

ten gestellten Fragen: 

 

Wird ein neuer Status unterhalb 

der Duldung eingeführt, also 

eine „Duldung light“, die ihre In-

haber mit umfassenden Sanktio-

nen und Beschränkungen mas-

siv schlechter stellt als bisher? 

 
Nein. Eine „Duldung light“, wie sie im ur-

sprünglichen Entwurf von Bundesinnen-

minister Horst Seehofer (CSU) vorgese-

hen war, wird es nicht geben. Das hat die 

SPD-Fraktion verhindert. 

 

Richtig ist: Ausreisepflichtige, die über 

ihre Identität getäuscht, falsche Angaben 

gemacht o-der nicht zu einer zumutbaren 

Passbeschaffung beigetragen, erhalten 

eine Duldung mit dem Zusatz „für Perso-

nen mit ungeklärter Identität“.  

 

Damit sind ein Arbeitsverbot, abge-

senkte Leistungen sowie eine Wohn-

sitzauflage verbunden. Hierbei handelt 

es sich allerdings nicht um neue Sankti-

onen. Denn auch heute gilt für Geduldete 

ein Beschäftigungsverbot, wenn sie ihre 

Ausreise verzögern oder verhindern. 

Ihnen kann dann eine so genannte Resi-

denzpflicht oder Wohnsitzauflage aufer-

legt werden. 

 

Der Status „Personen mit ungeklärter 

Identität“ kann außerdem jederzeit auf-

gehoben werden, wenn sich Ausreise-

pflichtige wieder kooperativ verhalten. 

Ausreisepflichtige, die bis zum 1. Juli 

2020 in einem Ausbildungs- oder Be-

schäftigungsverhältnis stehen, sind zu-

dem von der „Duldung für Personen mit 

ungeklärter Identität“ explizit ausgenom-

men. 

 

Das Geordnete-Rückkehr-Gesetz ent-

hält sogar eine Verbesserung im Ver-

gleich zur derzeitigen Rechtslage: So 

können Ausländerbehörden Ausreise-

pflichtige dazu auffordern, durch eine ei-

desstattliche Versicherung glaubhaft zu 

machen, dass sie alles ihnen Mögliche 

zu einer Passbeschaffung getan haben. 

Damit gelten nicht nur ihre Pflichten als 

erfüllt, sie können auch – anders als bis-

her – eine Beschäftigungserlaubnis er-

halten. 

 

Werden künftig Familien mit Kin-

dern und Jugendlichen einge-

sperrt? 

 
Für Minderjährige und Familien mit Min-

derjährigen gelten ganz hohe Schutz-

rechte. Sie dürfen nur in besonderen 

Ausnahmefällen und nur so lange in Ab-

schiebungshaft genommen werden, wie 

es unter Berücksichtigung des Kindes-

wohls angemessen ist. Das Kindeswohl 

hat Vor-rang. Diese Rechte werden 

durch das Geordnete-Rückkehr-Gesetz 

nicht berührt.  

 

Bei unbegleiteten Minderjährigen und 

Familien mit Minderjährigen darf Haft nur 

im äußersten Fall und für die kürzest 

mögliche angemessene Dauer einge-

setzt werden. Bis zur Abschiebung müs-

sen in Haft genommene Familien eine 

gesonderte, räumlich getrennte Unter-

bringung erhalten, die ein angemesse-

nes Maß an Privatsphäre gewährleistet. 

 

In Haft genommene Minderjährige müs-

sen die Gelegenheit zu Freizeitbeschäf-

tigungen ein-schließlich altersgerechter 

Spiel- und Erholungsmöglichkeiten und, 

je nach Dauer ihres Aufenthalts, Zugang 

zur Bildung erhalten. Unbegleitete Min-

derjährige müssen so weit wie möglich in 

Einrichtungen untergebracht werden, die 

personell und materiell zur Berücksichti-

gung ihrer altersgemäßen Bedürfnisse in 

der Lage sind. Nochmal: Dem Wohl des 

Kindes ist im Zusammenhang mit der Ab-

schiebehaft bei Minderjährigen Vorrang 

einzuräumen. All das muss auch in Zu-

kunft gewährleistet sein. 
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Werden Zivilgesellschaft, NGO 

und Menschen, die sich in der 

Flüchtlingsarbeit – auch und vor 

allem gegen Abschiebungen – 

engagieren, kriminalisiert? 

 
Nein. Pläne des Bundesinnenministeri-

ums, Flüchtlingshelfer zu kriminalisieren, 

hat die SPD-Fraktion abgewendet. Infor-

mationen zum konkreten Ablauf einer 

Abschiebung unterliegen künftig Ge-

heimhaltungspflichten. Die müssen je-

doch nur von Amtsträgern oder beson-

ders verpflichteten Personen beachtet 

werden. Nur sie können sich wegen Ver-

letzung des Dienst-geheimnisses oder 

einer besonderen Geheimhaltungspflicht 

strafbar machen. 

 

Welche Personen hierunter fallen, ist klar 

geregelt: Das sind Beamte oder Perso-

nen, die bei einer Behörde oder einer 

sonstigen Stelle beschäftigt sind. Flücht-

lingshelfer, Anwälte, Mitarbeiter von 

NGO oder Journalisten gehören, entge-

gen des ursprünglichen Entwurfs, aus-

drücklich nicht zu dieser Personen-

gruppe. Die Zivilgesellschaft wird nicht 

kriminalisiert. Dafür haben die SPD-

Ministerien in den Verhandlungen mit 

dem Innenminister gesorgt. 

 

Werden Ausreisepflichtige künf-

tig einfach so ohne weiteres in 

Haft genommen werden können, 

zum Beispiel bereits dann, wenn 

sie nach 30 Tagen ihrer Ausrei-

sepflicht nicht nachgekommen 

sind? Ist eine richterliche Anord-

nung nicht mehr erforderlich? 

 
Um sicherzustellen, dass eine Abschie-

bung durchgeführt werden kann, können 

Ausreise-pflichtige bis zu zehn Tage in 

Gewahrsam genommen werden. Dies 

geschieht weiterhin grundsätzlich nur auf 

richterliche Anordnung. 

 

Lediglich in eng begrenzten Eilfällen 

kann von der vorherigen richterlichen 

Anordnung abgesehen werden. Das be-

freit die zuständige Behörde natürlich 

nicht davon, betroffene Personen unver-

züglich einem Richter zur Entscheidung 

über die Anordnung des Ausreisege-

wahrsams vorzuführen. 

 

Auch weiterhin müssen für die Anord-

nung eines Ausreisegewahrsams einige 

Voraussetzungen erfüllt sein. 

 Die Ausreisepflicht ist abgelaufen (es sei 

denn, die betroffene Person ist unver-

schuldet an der Ausreise gehindert oder 

die Überschreitung der Frist ist unerheb-

lich). 

 Die Abschiebung kann innerhalb der 

Zehntagesfrist durchgeführt werden. 

 Der oder die Ausreisepflichtige hat ein 

Verhalten gezeigt, dass er oder sie die 

Abschiebung erschweren oder vereiteln 

wird. 

 

Auch hier gelten die gleichen Grunds-

ätze wie bei der Abschiebungshaft: Das 

Gericht muss alle Gründe, die für und ge-

gen die Anordnung eines Ausreisege-

wahrsams sprechen, berücksichtigen. In 

jedem Einzelfall muss die Verhältnismä-

ßigkeit geprüft werden. 

 

Und auch sonst bleibt es dabei: Macht 

der/die Ausländer/Ausländerin glaub-

haft, dass er oder sie sich der Abschie-

bung nicht entziehen will, kommt es zu 

keiner Anordnung des Ausreisegewahr-

sams. 

 

Werden Ausreisepflichtige in 

normalen Gefängnissen unterge-

bracht und dort genauso behan-

delt wie Strafgefangene? 

 
Grundsätzlich müssen – auch nach eu-

ropäischer und nationaler Rechtspre-

chung –Strafgefangene und Abschiebe-

häftlinge getrennt untergebracht werden. 

 

Führt eine außergewöhnlich hohe Zahl 

von Abschiebehäftlingen zu einer Über-

lastung der Gefängnisse oder des Ver-

waltungs- und Justizpersonals, können 

sie aber vorübergehend gemeinsam mit 

Strafgefangenen auf dem Grundstück ei-

ner Justizvollzugsanstalt (JVA) unterge-

bracht werden. Das ist in Deutschland 
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der Fall. Es geht nur um das gemein-

same Grund-stück, es muss eine räumli-

che Trennung vorhanden sein. 

 

Das soll lediglich zur Überbrückung der 

Zeit, bis die Länder weitere Abschiebe-

haftplätze geschaffen haben, und auch 

nur mit bis zu 500 zusätzlichen Haftplät-

zen in JVA möglich sein. 

 

Dabei ist wie gesagt in jedem Fall eine 

getrennte Unterbringung der Abschie-

bungsgefangenen von Strafgefangenen 

innerhalb von Haftanstalten vorgeschrie-

ben. Falls hiervon Familien betroffen 

sind, müssen diese getrennt von den üb-

rigen Abschiebungsgefangenen unter-

gebracht werden. Ihnen ist ein besonde-

res Maß an Privatsphäre zu gewährleis-

ten. 

 

Zudem wird das Trennungsgebot nur be-

fristet ausgesetzt – und zwar bis zum 30. 

Juni 2022. Gleichzeitig haben Justizmi-

nister aus allen Bundesländern bereits 

angekündigt, dass sie sehr skeptisch 

sind, ob eine gemeinsame Unterbrin-

gung überhaupt umgesetzt werden kann. 

Es handelt sich also um eine am EU-

Recht orientierte Kann-Regelung, die 

Bundesländer entscheiden selbst. 

 

 

 

 

 

Wird die Ausbildungsduldung im 

Vergleich zur derzeitigen „3+2-

Regelung“ verschlechtert, so 

dass kaum noch Geduldete da-

von profitieren? 

 
Richtig ist: Im Gegensatz zur bisherigen 

3+2-Regelung wurden zum Beispiel 

durch die Identitätsklärung Hürden ein-

gezogen, die es vorher nicht gab. In den 

parlamentarischen Verhandlungen ist es 

der SPD-Fraktion aber gelungen, bei der 

Ausbildungsduldung sogar Verbesse-

rungen zu erreichen. 

 

So beträgt die Länge der Vorduldungs-

zeit bei der Ausbildungsduldung jetzt drei 

statt sechs Monate. Und wer bereits 

während des Asylverfahrens eine Ausbil-

dung aufnimmt, der kann ohne Vordul-

dungszeit die Ausbildungsduldung erhal-

ten. 

Bei der Identitätsklärung gilt: Es ist wohl 

unstreitig, dass wir ein Recht darauf ha-

ben zu wissen, wer die Menschen sind, 

die zu uns kommen, und denen wir trotz 

abgelehnten Asylgesuch eine Chance in 

Deutschland geben wollen. Das ist eine 

Voraussetzung eines Rechtsstaates. 

 

Es reicht dabei allerdings schon aus, 

wenn die betroffenen Personen inner-

halb der Frist alle erforderlichen und 

ihnen ‚zumutbaren Maßnahmen‘ für die 

Identitätsklärung ergriffen haben. Auch 

wenn sie erst nach der Frist ihre Identität 

klären konnten, besteht der Anspruch. 

Und auch, wenn sie trotz aller Bemühun-

gen bei der Identitätsklärung erfolglos 

waren, kann ihnen eine Ausbildungsdul-

dung erteilt werden. 

 

Die SPD-Fraktion hat noch darüber hin-

aus viele wichtige Verbesserungen bei 

der Ausbildungsduldung durchgesetzt: 

 Es gibt einen Anspruch auf Beschäfti-

gungserlaubnis. Behörden haben hier – 

wie auch schon bei der Ausbildungsdul-

dung – kein Ermessen bei der Erteilung. 

 Der Beginn der Duldung kann bis zu 

sechs Monate vor Ausbildungsbeginn 

vorgezogen werden. Das beseitigt eine 

Rechtsunsicherheit zwischen Abschluss 

des Ausbildungsvertrags und der Auf-

nahme der Ausbildung. 

 Auch für Helferausbildungen kann jetzt 

eine Ausbildungsduldung erteilt werden. 

 Die sogenannte „Täuschungsfalle“ wird 

aufgehoben: Geduldete, die in ihrem 

Asylverfahren versucht haben, ihre Iden-

tität zu verschleiern, können, anders als 

bisher, nach erfolgreichem Abschluss ei-

ner Ausbildung, einen regulären Aufent-

haltstitel erwerben. 
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FINANZPOLITIK 

FÜR MEHR ORDNUNG 
UND FAIRNESS AUF 
DEM ARBEITSMARKT 

 
Der Staat muss entschlossen gegen ille-

gale Beschäftigung, Schwarzarbeit und 

Sozialleistungsbetrug vorgehen. Deswe-

gen wird die Koalition den Zoll und die Fi-

nanzkontrolle Schwarzarbeit personell 

und in ihren Befugnissen per Gesetz 

stärken, damit sie wirksamer durchgrei-

fen können. 

 

Der Zoll hat im vergangenen Jahr mehr 

Verstöße gegen das Mindestlohngesetz 

und mehr Fälle von Schwarzarbeit und il-

legaler Beschäftigung aufgedeckt. Beim 

Mindestlohn ist die Zahl von 1316 Fällen 

im Jahr 2015 auf 6220 im Jahr 2018 ge-

stiegen, teilte das Bundesfinanzministe-

rium mit. In 2744 Fällen sei der Mindest-

lohn unterschritten worden. Im Rahmen 

der Bekämpfung von Schwarzarbeit und 

illegaler Beschäftigung wurden demnach 

rund 111.000 Ermittlungsverfahren we-

gen Straftaten eingeleitet. 2017 waren es 

noch rund 108.000 gewesen. Der Zoll 

hat alleine in den letzten beiden Jahren 

Schäden in Höhe von 1,8 Milliarden Euro 

aufgedeckt, die unter anderem durch ille-

gale Beschäftigung und Sozialleistungs-

betrug entstanden sind. 

 

Der Mindestlohn wirkt. Aber es muss 

noch stärker kontrolliert werden, dass er 

eingehalten wird. Dazu hat der Bundes-

tag am Donnerstag einen Gesetzentwurf 

von Bundesfinanzminister Olaf Scholz 

(SPD) gegen illegale Beschäftigung und 

Sozialleistungsmissbrauch beschlossen. 

Die Koalition setzt damit ihre Anstren-

gungen für mehr Ordnung und Fairness 

auf dem Arbeitsmarkt fort. 

 

Mit dem Gesetz wird die zuständige Son-

dereinheit beim Zoll gestärkt. Die Finanz-

kontrolle Schwarzarbeit (FKS) erhält 

dadurch zusätzliche Befugnisse und 

deutlich mehr Personal. Es ist bereits im 

Haushalt vorgesehen, die FKS bis zum 

Jahr 2026 von heute bundesweit rund 

7900 auf dann mehr als 10.000 Stellen 

aufzustocken. 

 

Darüber hinaus sollen zusätzlich für die 

FKS perspektivisch weitere 3500 Stellen 

geschaffen werden. 

 

Das Gesetz stärkt auch die Einsatzmög-

lichkeiten des Zolls für faire Arbeitsbe-

dingungen: Menschen aus dem EU-

Ausland werden oft gezielt nach 

Deutschland gelockt und hier unter 

Druck gesetzt. Zwangsarbeit, Ausbeu-

tung und sogar Fälle von Menschenhan-

del finden auch im Jahr 2019 statt. Häu-

fig werden sie zudem in Schrottimmobi-

lien unwürdig und zu überhöhten Preisen 

untergebracht. 

 

Gegen „Tagelöhner-Börsen“ 

 
Dagegen wird der Zoll zukünftig noch 

wirkungsvoller vorgehen und ermitteln 

können. Auch gegen „Tagelöhner-Bör-

sen“ bzw. den sogenannten „Arbeiter-

strich“, wo Arbeiter für meist ein-fache, 

körperlich anstrengende Arbeiten kurz-

fristig und ohne Einhaltung gesetzlicher 

Vorgaben angeworben und beschäftigt 

werden, wird der Zoll effektiver vorgehen 

können.  

 

Im Hinblick auf Scheinarbeitsverträge, 

die dazu genutzt werden, Kindergeld o-

der andere Sozialleistungen zu miss-

brauchen, wird es durch das Gesetz bes-

sere Durchgriffs- und Ahndungsmöglich-

keiten geben. Ebenso bei Fällen organi-

sierter Kriminalität im Baugewerbe, zum 

Beispiel in Fällen von Kettenbetrug, 

wenn Scheinrechnungen ausgestellt 

werden, um Schwarzgeld für kriminelle 

Zwecke zu generieren. 

 

Die SPD-Fraktion schafft mit diesem Ge-

setz die Voraussetzungen für mehr Ge-

rechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Das 

hilft den von illegaler Beschäftigung und 

Sozialleistungsbetrug betroffenen, legt 

Kriminellen das Handwerk und stärkt den 

Zusammenhalt in unserem Land. 
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Das Wichtigste zusammengefasst: 

Der Staat muss entschlossen gegen ille-

gale Beschäftigung, Schwarzarbeit und 

Sozialleistungsbetrug vorgehen. Deswe-

gen stärkt die Koalition den Zoll und die 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit personell 

und in ihren Befugnissen, damit sie wirk-

samer durchgreifen können. Damit wer-

den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer besser vor Bezahlung unter Min-

destlohn, Nichtabführung von Sozialbei-

trägen und Ausbeutung geschützt. Au-

ßerdem gewährleistet der vom Bundes-

tag beschlossene Gesetzentwurf zu-

gleich einen fairen Wettbewerb für Unter-

nehmen. 

 

 

AUSBILDUNG 

AUSZUBILDENDE 
BEKOMMEN MEHR 
GELD 

 
Wer eine Ausbildung macht, muss sich 

darauf verlassen können, dass der Le-

bensunterhalt während dieser Zeit or-

dentlich abgesichert ist. Am Donnerstag 

hat der Deutsche Bundestag deshalb ein 

Gesetz zur Anpassung der Berufsausbil-

dungsbeihilfe und des Ausbildungsgel-

des beschlossen. Auszubildende be-

kommen damit in Zukunft mehr Geld. 

 

Azubis haben unter bestimmten Voraus-

setzungen während ihrer Ausbildungs-

zeit Anspruch auf die Sicherung ihres Le-

bensunterhalts durch die Berufsausbil-

dungsbeihilfe (BAB) beziehungsweise 

das Ausbildungsgeld (Abg). Das ist zum 

Beispiel der Fall, wenn sie zu Hause aus-

ziehen müssen, weil der Ausbildungsbe-

trieb zu weit vom Wohnort entfernt und 

die Ausbildungsvergütung zu gering ist. 

 

Die Regelungen zu BAB und Abg waren 

sehr kompliziert und schienen oft un-

übersichtlich. Das ändert sich jetzt: So 

werden zunächst die Bedarfssätze stär-

ker vereinheitlicht und eine Vielzahl an 

unterschiedlichen Sonderregelungen be-

seitigt. Von 24 Bedarfsätzen bleiben 14 

übrig – ohne dass sich die Unterstützung 

für die Betroffenen verringert. Im Gegen-

teil. 

 

So werden die gerade beschlossenen 

Anhebungen beim Bafög auch auf das 

Sozialgesetz-buch III übertragen. Damit 

steigen Bedarfssätze und Freibeträge für 

die Auszubildenden. Auf die Weise profi-

tieren künftig auch sie von den Maßnah-

men der Koalition für eine zeitgemäßere 

Bildungsfinanzierung. 

 

Verbesserungen für Menschen 

mit Behinderungen 

 
Die Pauschalen für Unterkunfts- und 

Verpflegungskosten in der BAB und im 

Abg werden insgesamt deutlich erhöht. 

Auch das Ausbildungsgeld für Menschen 

mit Behinderung in einer Werkstatt wird 

erhöht und einfacher gestaltet. Wer eine 

Ausbildung in einer Werkstatt für Men-

schen mit Behinderung macht oder an ei-

ner vergleichbaren Maßnahme anderer 

Träger teilnimmt, bekommt künftig mehr 

Geld. Darüber hinaus wollen wir gemein-

sam mit den Werkstätten, den Werkstat-

träten, Bundesarbeitsminister Hubertus 

Heil und der Wissenschaft ein transpa-

renteres, nachhaltiges, tragfähiges und 

faireres Finanzierungssystem und Ent-

geltsystem in den Werkstätten erarbeiten 

und so weitere wichtige Verbesserungen 

für Menschen mit Behinderungen schaf-

fen. 

 

Weil die Vergütungen in der betriebli-

chen Ausbildung nicht immer aus-rei-

chen, um den Lebensunterhalt verläss-

lich zu decken, wird im Berufsbildungs-

gesetz jetzt auch künftig eine Mindest-

vergütung für Auszubildende verankert. 

Eine entsprechende Gesetzesnovelle 

hat das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung vorgelegt. Da Jugendli-

che in der Ausbildung nicht vom Mindest-

lohn erfasst werden, schließt das eine 

wichtige Lücke. 

 

Denn auch Auszubildende tragen durch 

ihre Arbeit zur betrieblichen Wertschöp-

fung bei. Sie verdienen eine Vergütung, 

von der sie leben können. 
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Das Wichtigste zusammengefasst: 

Einfacher, gerechter, besser: Die finanzi-

elle Unterstützung in Ausbildungszeiten 

wird angepasst. Die Bedarfssätze wer-

den angehoben und der Verwaltungsauf-

wand geringer. Darüber hinaus sollen 

Auszubildende künftig eine Mindestver-

gütung bekommen. 

 

 

 

GESUNDHEITSPOLITIK 

MEHR AUSBILDUNG, 
MEHR PERSONAL UND 
MEHR GELD FÜR 
PFLEGE 

 
Die Bundesregierung will grundlegend 

bessere Arbeitsbedingungen in der 

Pflege erreichen, um mehr Menschen für 

Pflegeberufe zu gewinnen. Denn Pflege-

berufe gehören zu den anstrengendsten 

und verantwortungsvollsten überhaupt. 

 

Am Dienstag haben Arbeitsminister Hu-

bertus Heil, Familienministerin Franziska 

Giffey (beide SPD) und Gesundheitsmi-

nister Jens Spahn (CDU) ein Maßnah-

menpaket vorgestellt, dass sie im Rah-

men der so genannten Konzertierten Ak-

tion Pflege (KAP) gemeinsam mit Ver-

bänden, Pflege- und Krankenkassen, 

Kirchen, Sozialpartnern, der Bunde-

sagentur für Arbeit (BA) und anderen Ex-

perten erarbeitet haben. 

 

Mit der KAP will die Koalition erreichen, 

dass jeder sich sicher sein kann: Wenn 

ich krank o-der pflegebedürftig werde, 

werde ich gut versorgt. Das ist Aufgabe 

des Sozialstaats und geht nur, wenn die 

Pflegerinnen und Pfleger ihre Arbeit gut 

schaffen können. Dafür braucht es mehr 

Personal, mehr Ausbildung und höhere 

Löhne. 

 

Denn der aktuelle Zustand der Pflege, 

gerade in der Altenpflege, kann nicht so 

bleiben: Zeitdruck, schwere Arbeit, feh-

lendes Personal – das geht an den Pfle-

genden nicht spurlos vorbei. „Die bishe-

rige Bezahlung und die Arbeitsbedingun-

gen spiegeln nicht die notwendige Wert-

schätzung für diese psychisch und phy-

sisch anspruchsvolle Tätigkeit wider“, 

sagt die arbeitsmarkt- und sozialpoliti-

sche Sprecherin der SPD-Fraktion Kers-

tin Tack. 

 

Arbeitsbedingungen sollen ver-

bessert werden 

 
Die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte 

sollen schnell und spürbar besser wer-

den: Durch mehr Ausbildung, mehr Per-

sonal und mehr Geld. Bundesweit soll 

nach Tarif bezahlt werden, ein am Bedarf 

orientierter Personalschlüssel soll einge-

führt, die Anwerbung ausländischer Pfle-

gekräfte beschleunigt und die Zahl der 

Auszubildenden und Ausbildungsein-

richtungen gesteigert werden. Kerstin 

Tack: „Damit erhält die Arbeit in der 

Pflege endlich die Wertschätzung, die 

sie verdient.“ 

 

Die BA wird über Umschulungen, Nach-

qualifizierungen, Unterstützung während 

einer Ausbildung oder Anwerbungspro-

gramme im Ausland dazu beitragen, 

mehr Menschen für den Pflegeberuf zu 

gewinnen. Pflegeeinrichtungen und 

Krankenhäuser sollen zudem höhere Ar-

beitsschutzstandards und bessere be-

triebliche Gesundheitsförderung umset-

zen. 

 

Auch die SPD-Bundestagsfraktion wird 

gesetzgeberisch tätig werden. Mit dem 

Gesetz für bessere Löhne in der Pflege 

wird die Grundlage geschaffen, Entloh-

nung und Arbeitsbedingungen sowie 

Rahmenbedingungen für die Pflege zu 

verbessern. 

 

Tarifverträge oder Pflegemin-

destlohn 

 
Dafür kommen zwei Instrumente in 

Frage: allgemeinverbindliche Tarifver-

träge oder ein höherer Pflegemindest-

lohn. Mit dem Gesetz stehen beide 
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Wege offen. Nun entscheiden die Sozial-

partner, welchen Weg sie gehen. Die an-

gekündigte Gründung eines entspre-

chenden Arbeitgeberverbandes ist dabei 

ein wichtiger erster Schritt. Gewerk-

schaften und Arbeitgeber wer-den jetzt 

verhandeln und sich für einen der zwei 

Wege entscheiden müssen. 

 

Heike Baehrens, Pflegebeaufragte der 

SPD-Fraktion, ist sicher: „Vor allem die 

Fortschritte für bessere Bezahlung in der 

Pflege sind ein entscheidendes Puzzle-

teil, um den Teufelskreis aus schlechten 

Arbeitsbedingungen und Personalman-

gel zu durchbrechen.“ 

 

Darüber hinaus will die SPD-Fraktion 

spürbare Erleichterungen für die Ange-

hörigen von Pflegebedürftigen durchset-

zen. Bislang mussten Angehörige, meist 

Kinder pflegebedürftiger Eltern, die Hilfe 

zur Pflege erhalten, für den Unterhalt ih-

rer Eltern aufkommen. Das soll sich än-

dern. 

 

Mit dem Angehörigenentlastungsgesetz 

wird erst ab einem Jahreseinkommen 

von 100.000 Euro auf das Einkommen 

von Kindern zurückgegriffen. Künftig gilt 

diese 100.000-Euro-Grenze dann für alle 

Leistungen in Sozialhilfe und Eingliede-

rungshilfe. In der Eingliederungshilfe 

wird der Unterhaltsrückgriff gegenüber 

Eltern volljähriger Kinder sogar vollstän-

dig entfallen. 

 

 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die Koalition will bessere Arbeitsbedin-

gungen in der Pflege. In Zusammenar-

beit mit allen Akteuren, die professionell 

mit der Pflege zu tun haben, hat sie des-

halb ein Maßnahmenpaket vorgestellt, 

das für mehr Personal und mehr Geld in 

der Pflege sorgt. Die SPD-Fraktion wird 

ein Gesetz auf den Weg bringen, dass 

die Möglichkeit eines flächendeckenden 

Tarifvertrages oder eines Pflegemindest-

lohns eröffnet. Zudem sollen Angehörige 

von Pflegebedürftigen finanziell entlastet 

werden. 

 

MEHR SICHERHEIT IN 
DER ARZNEIMITTEL-
VERSORGUNG 

 
Am Donnerstag hat das Parlament in 

2./3. Lesung ein Gesetz für mehr Sicher-

heit in der Arzneimittelversorgung be-

schlossen. 

 

Die reibungslose und sichere Versor-

gung von Patientinnen und Patienten mit 

Arzneimitteln muss eine Selbstverständ-

lichkeit sein. Das Gesetz soll Arzneimit-

teltherapien im Sinne der Patientensi-

cherheit verbessern. 

 

Dazu werden unter anderem Aufsicht 

und Kontrolle von Apotheken bei der 

Herstellung und Abgabe von Krebsarz-

neimitteln deutlich verschärft und die 

Herstellung von verschreibungspflichti-

gen Arzneimitteln durch Heilpraktiker 

eingeschränkt. 

 

So kann das Bundesgesundheitsministe-

rium beispielsweise künftig die Herstel-

lung von Arzneimitteln verbieten, wenn 

sie nicht den Anforderungen des Arznei-

mittelgesetzes entsprechen. Der Bund 

soll außerdem künftig mehr Befugnisse 

bei Arzneimittelrückrufen und den Kon-

trollen der Hersteller in Drittstaaten be-

kommen. Für Versicherte wird außerdem 

die Zu-zahlung entfallen, wenn ein Arz-

neimittel wegen Qualitätsmängeln zu-

rückgerufen wird. Außer-dem soll der 

Therapiewechsel bei Cannabis als Medi-

zin erleichtert und entbürokratisiert wer-

den. 

 

Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus 

einen Fahrplan zur Einführung des elekt-

ronischen Rezepts vor, das die Versor-

gung der Patientinnen und Patienten mit 

notwendigen Arzneimitteln erleichtern 

und modernisieren wird. 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat im par-

lamentarischen Verfahren erreicht, dass 

die Förderung von importierten Arznei-

mitteln deutlich eingeschränkt wird und 

im Jahr 2021 erneut auf dem Prüfstand 
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steht. Die SPD-Abgeordneten sind wie 

die große Mehrheit der Experten der 

Überzeugung, dass die sogenannte Im-

portförderung perspektivisch ihren 

Dienst für die gesetzlichen Krankenver-

sicherungen getan hat und zum Jahr 

2022 endgültig auslaufen kann. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Ein Gesetz soll Arzneimitteltherapien im 

Sinne der Patientensicherheit verbes-

sern. Der Bund soll außerdem künftig 

mehr Befugnisse bei Arzneimittelrückru-

fen und den Kontrollen der Her-steller in 

Drittstaaten bekommen. 

 

 

 

IMPLANTATE SOLLEN 
KÜNFTIG IN REGISTER 
ERFASST WERDEN 

 
Am Donnerstag hat der Bundestag in 

erster Lesung den Regierungsentwurf ei-

nes „Implantat-register-Errichtungsge-

setzes“ beraten. Mit dem Gesetz wird in 

Deutschland ein für Gesundheitseinrich-

tungen und alle Patientinnen und Patien-

ten verbindliches Implantatregister ge-

schaffen. 

 

Patienten, Kliniken und Krankenkassen 

sollen künftig verpflichtend die Anwen-

dung von Im-plantaten an eine bundes-

weite Datenbank melden. Verstoßen sie 

gegen die Meldung oder werden nichtre-

gistrierte Implantate genutzt, soll die Ver-

gütung der Leistung gegen die gesetzli-

chen Krankenkassen, privaten Kranken-

versicherungsunternehmen oder die be-

troffenen Patientinnen und Patienten 

entfallen. 

 

Ziel des Registers ist, die Sicherheit und 

Qualität von Implantationen für gesetz-

lich und privat Versicherte zu verbes-

sern. Durch wissenschaftliche Bewer-

tung der erfassten Daten, etwa die Le-

bensdauer von Implantaten im Körper, 

können Rückschlüsse auf die Qualität 

der Implantate und die Qualität der im-

plantierenden Einrichtungen gezogen 

werden. 

 

Um die größtmögliche Neutralität, Objek-

tivität und Datensicherheit zu gewähr-

leisten, soll das Register bei zwei Behör-

den, dem Deutschen Institut für Medizini-

sche Dokumentation und Information 

und dem Robert-Koch-Institut, angesie-

delt werden. Zum Schutz der Daten wird 

die Übermittlung über die besonders si-

chere Telematikinfrastruktur vorge-

schrieben. 

 

Die SPD-Fraktion hat sich schon seit lan-

gem für ein Implantatregister eingesetzt. 

Das Gesetz soll zum 1. Januar 2020 in 

Kraft treten. 

 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Implantate sollen zukünftig verpflichtend 

in einem zentralen Register erfasst wer-

den. Das verbessert die Sicherheit und 

Qualität von Implantationen für gesetz-

lich und privat versicherte und erleichtert 

die wissenschaftliche Forschung. 

 

 

 

HEBAMMENAUS-
BILDUNG KÜNFTIG 
DUALES STUDIUM 

 
Der Deutsche Bundestag hat am Freitag 

in erster Lesung über einen Gesetzent-

wurf zur Reform der Hebammenausbil-

dung beraten. Das Gesetz der Koaliti-

onsfraktionen soll die Hebammenausbil-

dung moderner und attraktiver gestalten. 

 

Hebammen helfen bei einem guten Start 

ins Leben und leisten eine für unsere Ge-

sellschaft unverzichtbare Arbeit. Eine flä-

chendeckende und qualitativ hochwer-

tige Hebammenversorgung ist für die 

SPD-Fraktion dementsprechend ein 

wichtiges Anliegen. Künftig werden an-

gehende Hebammen in einem neuen du-

alen Studiengang mit hohem Praxisanteil 
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ausgebildet.  

 

Das duale Studium (verbindet praktische 

und akademische Anteile) soll mindes-

tens sechs und höchstens acht Semes-

ter dauern und wird mit einem Bachelor 

und einer staatlichen Prüfung abge-

schlossen. Dieser Abschluss ist künftig 

Voraussetzung, um die Berufsbezeich-

nung „Hebamme“ führen zu dürfen. 

 

Die angehenden Hebammen erhalten 

während des gesamten Studiums eine 

Vergütung. Auf-nehmen kann das Stu-

dium grundsätzlich jeder, der oder die 

eine zwölfjährige allgemeine Schulaus-

bildung oder eine abgeschlossene Aus-

bildung in einem Pflegeberuf hat. 

 

Auch darüber hinaus besteht Reformbe-

darf: Das ursprüngliche Hebammenge-

setz stammt aus den 1980er-Jahren und 

entspricht nicht mehr den Anforderungen 

an eine zeitgemäße Hebammenausbil-

dung. Die Lehrpläne werden deshalb an 

die heutigen Bedürfnisse angepasst und 

sollen die Hebammen zudem in der Zu-

sammenarbeit mit anderem medizini-

schen Fachpersonal stärken. 

 

Mit dieser Ausbildungsreform wird zu-

gleich die Berufsanerkennungsrichtlinie 

der Europäischen Union umgesetzt. Das 

Gesetz soll Anfang 2020 in Kraft treten. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Hebammen werden künftig in einem du-

alen Studium mit hohem Praxisanteil 

ausgebildet. Das wird die Hebammen-

ausbildung moderner und attraktiver ge-

stalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBRAUCHERSCHUTZ 

AUSSERGERICHT-
LICHE 
STREITBEILEGUNG IN 
VERBRAUCHER-
SACHEN 

 
Der Bundestag hat am Donnerstag erst-

mals den Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung von Vorschriften über die au-

ßergerichtliche Streitbeilegung in Ver-

brauchersachen debattiert. 

 

Worum es geht: Mit dem Verbraucher-

streitbeilegungsgesetz, das seit 2016 in 

Kraft ist, wurden die Rahmenbedingun-

gen dafür geschaffen, dass sich Ver-

braucherinnen und Verbraucher bei 

Streitigkeiten mit Unternehmern an eine 

Schlichtungsstelle wenden können, die 

bestimmten Qualitätsanforderungen ge-

nügt. 

Vor dem Hintergrund der am 1. Novem-

ber 2018 eingeführten Musterfeststel-

lungsklage wird es mehr Verfahren vor 

Verbraucherschlichtungsstellen geben, 

weil Verbraucherinnen und Verbraucher 

ihre im Wege der Musterfeststellungs-

klage festgestellten individuellen Ansprü-

che noch durchsetzen müssen. Dafür 

bietet die Verbraucherschlichtung für 

den Verbraucher eine im Vergleich zum 

Klageweg kostengünstige, schnelle und 

ressourcenschonende Alternative. 

 

Das neue Gesetz soll die außergerichtli-

che Streitbeilegung für Verbraucher 

schneller und effizienter gestalten und 

regelt unter anderem, dass die derzeit 

den Ländern zugewiesene Aufgabe der 

ergänzenden Verbraucherschlichtung ab 

dem 01. Januar 2020 auf den Bund über-

tragen wird.  

 

Er soll durch den Betrieb einer bundes-

weiten ‚Universalschlichtungsstelle‘ flä-

chendeckend für eine richtige Infrastruk-

tur von Verbraucherschlichtungsstellen 

sorgen. Außerdem sollen durch das Bun-

desamt für Justiz anerkannte private 
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Schlichtungsstellen im Versicherungsbe-

reich verpflichtet werden, die Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

über Geschäftspraktiken eines Unter-

nehmers zu unterrichten, die ihnen bei 

ihrer Schlichtungstätigkeit bekannt ge-

worden sind und die im Widerspruch zu 

den Interessen einer Vielzahl von Ver-

brauchern stehen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Ein geplantes Gesetz soll die außerge-

richtliche Streitbeilegung für Verbraucher 

schneller und effizienter gestalten und 

regelt unter anderem, dass die derzeit 

den Bundesländern zugewiesene Auf-

gabe der ergänzenden Verbraucher-

schlichtung ab dem 01. Januar 2020 auf 

den Bund übertragen wird. 

 

 

 

VERTEIDIGUNGSPOLITIK 

STÄRKUNG DER 
BUNDESWEHR 

 
Am Donnerstag hat das Parlament ein 

Gesetz beschlossen, mit dem die Bun-

deswehr gestärkt wird. Denn sie kann 

ihre vielfältigen Verpflichtungen heute 

und morgen nur dann sicher und gut er-

füllen, wenn sie über qualifiziertes Perso-

nal verfügt. Das Bundeswehr-Einsatzbe-

reitschaftsstärkungsgesetz soll die per-

sonelle Einsatzbereitschaft der Bundes-

wehr nachhaltig stärken. 

 

Das Artikelgesetz, in dem mehrere Maß-

nahmen gebündelt umgesetzt werden, 

flexibilisiert zum Beispiel das Dienstrecht 

der Soldatinnen und Soldaten und si-

chert Bundeswehrangehörigen sozial 

besser ab. 

 

Wichtig ist, dass die Versorgungsleistun-

gen bei allen Einsätzen der Streitkräfte 

gestärkt wer-den. Die Fürsorgeleistun-

gen des Arbeitsgebers Bundeswehr wer-

den damit entscheidend verbessert. 

 

Auf Betreiben der SPD-Fraktion wurde 

zudem in Verhandlungen erreicht, dass 

die wöchentliche Arbeitszeit im Grund-

dienst bei 41 Stunden erhalten bleibt. 

 

Und: Künftig werden auch nahe Angehö-

rige von PTBS-Patienten (Posttraumati-

sche Belastungsstörungen) aus Aus-

landseinsätzen in Therapiemaßnahmen 

mit einbezogen. Weitere Verbesserun-

gen wurden für Reservedienst-Leistende 

erreicht. 

 

Fritz Felgentreu, verteidigungspolitischer 

Sprecher der SPD-Fraktion, betont: „Wir 

konnten verhindern, dass Psychologen 

die Weltanschauung von Angehörigen 

der Streitkräfte prüfen. Für die Frage, ob 

ein Soldat mit seinen Überzeugungen 

auf dem Boden der freiheitlich-demokra-

tischen Grundordnung steht, ist der MAD 

zuständig, nicht die Psychologen des 

Personalamtes. 

 

Natürlich ist und bleibt der Knackpunkt 

für die Attraktivität der Bundeswehr, dass 

wir der Truppe endlich mehr und bessere 

Ausrüstung zur Verfügung stellen. Trotz-

dem ist dieses Gesetz ein wesentlicher 

Beitrag für die soziale Sicherheit der Sol-

datinnen und Soldaten – und damit für ei-

nen attraktiven Arbeitgeber Bundes-

wehr.“ 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die Bundeswehr kann ihre vielfältigen 

Verpflichtungen heute und morgen nur 

dann sicher und gut erfüllen, wenn sie 

über qualifiziertes Personal verfügt. Das 

Bundeswehr-Einsatzbereitschaftsstär-

kungsgesetzes, das der Bundestag in 

erster Lesung beraten hat, soll die perso-

nelle Einsatzbereitschaft der Bundes-

wehr nachhaltig stärken, zum Beispiel, 

indem die soziale Absicherung verbes-

sert wird. 
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BUNDESWEHR-
EINSATZ IM KOSOVO 
SOLL VERLÄNGERT 
WERDEN 

 
Der Deutsche Bundestag hat am Don-

nerstag einen Antrag der Bundesregie-

rung zur Fortsetzung der deutschen Be-

teiligung an der internationalen Sicher-

heitspräsenz in Kosovo (KFOR) debat-

tiert. 

Die Soldatinnen und Soldaten der Bun-

deswehr sind bereits seit 1999 Teil von 

KFOR. Der Bundestag hat die deutsche 

Beteiligung an KFOR bereits neunzehn 

Mal verlängert, zuletzt im Juni 2018. 

 

Die Lage in der Republik Kosovo ist wei-

terhin überwiegend ruhig und stabil, al-

lerdings vergibt es aufgrund der ausste-

henden Normalisierung der Beziehun-

gen zur Republik Serbien nach wie vor 

ein Konfliktpotential vor allem im über-

wiegend serbisch besiedelten Norden 

des Landes. Es kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass ein unerwarteter Zwi-

schenfall die Lage eskalieren könnte. 

 

In den vergangen Jahren ist die Beteili-

gung deutscher Streitkräfte entlang der 

Nato-Planungen schrittweise verringert 

worden. Dieser Entwicklung trägt das 

Mandat mit der Ab-senkung der Perso-

nalobergrenze auf 400 Soldatinnen und 

Soldaten Rechnung. Gleichzeitig wird 

gewährleistet, dass die Bundeswehr bei 

unerwarteter Verschlechterung der Si-

cherheits-lage dennoch schnell und flexi-

bel reagieren könnte. 

 

Das Mandat soll bis zum 30. Juni 2020 

verlängert werden. Die deutschen Solda-

tinnen und Soldaten leisten damit auch 

im nächsten Jahr einen wichtigen Beitrag 

zur Stabilisierung des Kosovos und der 

gesamten Region. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Der Deutsche Bundestag hat die weitere 

Beteiligung der Bundeswehr an der 

Nato-Mission im Kosovo debattiert. 

GEDENKEN 

PARLAMENTARIER 
WÜRDIGEN 
FRIEDLICHE 
REVOLUTION 1989 

 
Die Mauer, die Deutschland trennte, sie 

ist nicht von alleine gefallen, geschweige 

denn von der SED geöffnet worden. Es 

waren Abertausende, die sie gewisser-

maßen von innen auf-drückten und zum 

Einsturz brachten. Die Leistung dieser 

mutigen und selbstbewussten Bürgerin-

nen und Bürger haben die Koalitionsfrak-

tionen in einem am Freitag im Bundestag 

beschlossenen Antrag gewürdigt. 

 

Der 9. November 1989 jährt sich in die-

sem Jahr zum 30. Mal. Er war der ent-

scheidende Tag des Herbstes 1989 und 

der Tag, an dem sich entschied, dass die 

Revolution friedlich und erfolgreich sein 

würde. 

 

Auch an diesem Tag, so wie in den Wo-

chen zuvor und danach, demonstrierten 

trotz schwer bewaffneter Einheiten von 

Polizei, Volksarmee und Staatssicherheit 

Zehntausende auf den Straßen. All de-

nen, die in diesen Tagen den Mut hatten, 

der Staatsmacht entgegenzutreten, um 

friedlich für ein freies Leben in einer De-

mokratie auf die Straße zu gehen, sagte 

der Deutsche Bundestag Dank. 

 

Dieser demokratische Wille zeigte sich 

auch, als im Winter 1989/90 mutige Bür-

gerinnen und Bürger die Dienststellen 

der Staatssicherheit besetzten und die 

Vernichtung der Akten stopp-ten. Auch 

ihnen dankten die Abgeordneten. 

 

Das Niederreißen der Mauer, demokrati-

sche Wahlen und die deutsche Wider-

vereinigung waren aber nicht nur Ergeb-

nis dieses einen Tages, sondern eines 

langen Prozesses. Die Regierungsfrakti-

onen würdigen in ihrem Antrag deshalb 

auch die vorangegangene Arbeit von Wi-

derstand und Opposition in der DDR. 
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Wichtige Rolle der Opposition 

 
Dazu gehören die Kirchen, die den unter-

drückten Menschen Räume für Diskurs, 

Diskussion und freie Meinungsäußerung 

gaben. Sie waren so unverzichtbarer Ort 

und Ausgangspunkt des demokratischen 

Widerstands. Schon von 1981 an ver-

sammelten sich in der Leipziger Niko-

laikirche Menschen zu Friedensgebeten. 

Viele Inhalte und Beteiligte der demokra-

tischen Opposition ab 1989 entstammten 

aus den Kirchen. 

 

Opposition gab es aber in allen anderen 

Bereichen der Gesellschaft aus ver-

schiedensten Gründen. Ob wegen der 

Kollektivierung der Landwirtschaft, der 

Verfolgung des Glaubens oder der Mili-

tarisierung des öffentlichen Lebens – wer 

sich an Protesten beteiligte, musste mit 

politischer Verfolgung und harten Strafen 

rechnen. Viele Menschen erlitten Haft 

und erhebliche Nachteile, einige kostete 

es das Leben. Diese Unzufriedenheit 

kulminierte im Volksauf-stand 17. Juni 

1953 und in der Massenflucht von fast 

vier Millionen Menschen. 

 

Und trotzdem engagierten sich bereits 

ab Ende der 1970er-Jahre viele Men-

schen in politischen Gruppen und setz-

ten sich trotz beruflicher und sozialer 

Nachteile für eine andere Bildungs-, Um-

welt oder Friedenspolitik ein. Ihre Gestal-

tungskraft im Herbst 1989 heben die 

SPD-Fraktion und die Union besonders 

hervor. 

 

Die Friedliche Revolution, aber auch das 

Gedenken an die Opfer und die Überwin-

dung der SED-Diktatur wird wie die Deut-

sche Einheit fester Teil der deutschen 

Erinnerungskultur sein. 

 

Erinnerungs- und Bildungsarbeit 

fördern 

 
Gerade vor dem Hintergrund des dies-

jährigen Jubiläums sehen sich die Abge-

ordneten in der Pflicht, diese wichtige Er-

innerungs- und Bildungsarbeit durch in-

stitutionelle dauerhafte Förderung zu si-

chern. 

 

Dazu gehört etwa, die Bundesstiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur per-

sonell und finanziell zu stärken. Das Amt 

des Bundesbeauftragten für die Unterla-

gen des Staatssicherheits-dienstes der 

ehemaligen DDR soll künftig in einem 

Bundesbeauftragten für die Opfer der 

SED-Diktatur beim Deutschen Bundes-

tag münden. 

 

Vor allem soll die Gedenkstättenkonzep-

tion des Bundes kontinuierlich weiterent-

wickelt wer-den. Dazu sollen Einrichtung 

wie die Robert-Havemann-Gesellschaft, 

die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 

SED-Diktatur oder das Koordinierende 

Zeitzeugenbüro gestärkt werden. 

 

In ihrem Antrag fordern die Parlamenta-

rier die Bundesregierung außerdem auf, 

bis Ende dieses Jahres ein Konzept für 

ein Denkmal zur Erinnerung und Mah-

nung an die Opfer der kommunistischen 

Gewaltherrschaft in Deutschland vorzu-

legen. Der Bau des beschlossenen Frei-

heits- und Einheitsdenkmal soll zügig auf 

den Weg gebracht werden. 

 

Die Bundesregierung soll aber auch 

mehr für die Unterstützung der vielen 

Verfolgten tun. Die Rehabilitierungsge-

setze sollen entfristet und Kindern und 

Jugendlichen, die auf Grund politischer 

Verfolgung in Heime eingewiesen wor-

den, die Rehabilitierung ermöglicht wer-

den. Die Aufarbeitung von DDR-

Zwangsadoptionen soll intensiviert und 

etwaiger Forschungsbedarf auf diesem 

Gebiet geprüft werden. 

Die Regelungen zur Anerkennung trau-

matischer Belastungen der politischen 

Opfer sollen vereinfacht werden und die 

Umkehr der Beweislast bei der Anerken-

nung gesundheitlicher Schäden geprüft 

werden. Der Antrag ruft die Regierung 

auch dazu auf, die Einrichtung eines 

bundesweiten Härtefallfonds zur Ent-

schädigung von SED-Opfern zu prüfen. 
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Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die Friedliche Revolution in der DDR hat 

das Tor zur Deutschen Einheit aufgesto-

ßen. Ein Antrag der Koalitionsfraktionen 

würdigt den langen Weg der mutigen und 

selbstbewussten Bürgerinnen und Bür-

ger der DDR, die den Prozess zur Einheit 

vorangetrieben haben und fordert die 

Bundesregierung auf, die Erinnerungsar-

beit und die Unterstützung für die Opfer 

der SED-Diktatur zu stärken. 

 

 

 

MEDIENPOLITIK 

AKTIONSPROGRAMM 
FÜR FREIE UND 
UNABHÄNGIGE 
MEDIEN 

 
Ziel sozialdemokratischer Medienpolitik 

ist es, die Medienfreiheit uneinge-

schränkt zu schützen und Rahmenbedin-

gungen zu schaffen, die eine freie und 

ungehinderte journalistische Beobach-

tung und Berichterstattung sicherstellen. 

Mit dem „Aktionsprogramm für freie und 

unabhängige Medien“ legt die SPD-

Fraktion erste Ergebnisse vor und kon-

kretisiert ihre Vorhaben. 

 

Mit dem Aktionsprogramm beabsichtigt 

die SPD-Bundestagsfraktion nicht nur 

gezielte Neuregelungen für Presse und 

Medien, sondern sie verbindet damit 

auch die (Selbst-)Verpflichtung, bei allen 

Gesetzgebungsverfahren die Auswir-

kungen auf Presse und Medien in beson-

derer Weise zu bedenken und zu berück-

sichtigen. 

 

Dieses Aktionsprogramm hat zunächst 

vier zentrale Bestandteile, die die Arbeit 

der Medien und Medienschaffenden un-

terstützen sollen. Diese sind: 

 

 die Verabschiedung eines Gesetzes zur 

Informationspflicht von Behörden des 

Bundes gegenüber den Medien (Medi-

eninformationszugangs- und -auskunfts-

gesetz),' 

 die Erarbeitung eines Gesetzentwurfes 

zur Stärkung der Presse- und Medien-

freiheit zur Wahrung des Berufsgeheim-

nisschutzes und des Informantenschut-

zes – Ziel ist ein hohes Schutz-niveau in 

allen Prozessordnungen, 

 die Unterstützung und Förderung des 

freien investigativen Qualitätsjournalis-

mus und die Wahrung der Medienfreiheit 

und -vielfalt durch die Prüfung weiterge-

hender Instrumente wie neue Finanzie-

rungsmodelle oder indirekte Fördermaß-

nahmen, 

 mehr Hilfe und Schutz für Medienschaf-

fende bei der Erfüllung ihres öffentlichen 

Auftrags durch die Sicherheitsbehörden 

von Bund und Ländern. 

 

Parallel dazu befinden oder befanden 

sich mehrere Gesetzgebungsverfahren 

im parlamentarischen Verfahren des 

Deutschen Bundestages, die für die Be-

lange der freien Medien und des freien 

und unabhängigen Journalismus eine 

große Rolle spielen. 

 

Die Koalition hat 

 

 den Berufsgeheimnis- und Informanten-

schutz im parlamentarischen Verfahren 

zur Umsetzung der Richtlinie der Euro-

päischen Union zum Geschäftsgeheim-

nisschutz unter anderem durch Etablie-

rung eines Ausnahmetatbestandes ver-

bessert. Am 21. März 2019 hat der Bun-

destag dafür das Gesetz zum Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidri-

gem Erwerb sowie rechtswidriger Nut-

zung und Offenlegung mit den von der 

SPD initiierten Änderungsvorschlägen 

beschlossen. 

 

Und die SPD-Fraktion drängt 

 

 im Rahmen der Beratung des Daten-

schutzanpassungsgesetzes auf eine 

Umsetzung von Artikel 85 Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), um Daten-

schutz und Kommunikationsfreiheit in 

Einklang zu bringen. 
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